




















Flurneuordnungsamt Gera                                             Gera, den 16. Juni 1999
Az.: Gr.5/2-1-0022 

Änderungsbeschluß Nr. 3

1. Änderung des Flurbereinigungsgebietes Leitlitz 

 Nach § 8 Abs.1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 16.03.1976 (BGBl. 
I S. 546) in der jeweils geltenden Fassung wird das mit Beschluß des Thüringer 
Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt vom 24.06.1994, Az.: 
2-1-0022, festgestellte und mit Beschluß des Flurneuordnungsamtes Gera vom 
03.09.1997, Az.: Gr.5/2-1-0022, letztmalig geänderte Flurbereinigungsgebiet 
Leitlitz erneut wie folgt geringfügig geändert: 

 Zum Flurbereinigungsgebiet werden zugezogen: 

 Gemarkung Leitlitz 
 Flur  2            Flurstücke Nr. 266, 268, 270, 275, 277, 279, 282, 283,  
                                                      284, 285/1, 286, 290/1  

 Gemarkung Langenwolschendorf 
 Flur  4            Flurstücke Nr. 180, 181/10 

 Gemarkung Weckersdorf 
 Flur  3            Flurstücke Nr. 406/2, 407/2, 408/2, 417/2, 426/2, 427 

2. Anordnung der Flurbereinigung 

 Für die zugezogenen Flurstücke wird die Flurbereinigung angeordnet. 

3. Anmeldung von Rechten 

Die Beteiligten werden aufgefordert, Rechte, die aus dem Grundbuch nicht
ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berech-
tigen, innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe dieses Beschlusses bei
dem Flurneuordnungsamt in 07545 Gera, Burgstraße 5 anzumelden. Werden
Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann das Flurneuord-
nungsamt die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. Der
Inhaber eines o. a. Rechtes muß die Wirkung eines vor der Anmeldung
eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte,
dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in 
Lauf gesetzt worden ist. 



4. Zeitweilige Einschränkungen der Grundstücksnutzung 

 Bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes Leitlitz gelten die bestehenden 
Einschränkungen des Eigentums nach § 34 FlurbG auch für die zugezogenen 
Grundstücke. Danach ist in folgenden Fällen die Zustimmung des 
Flurneuordnungsamtes erforderlich:

a) wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Flurbereinigungsgebiet geändert 
werden soll; dies gilt nicht für Änderungen, die zum ordnungsgemäßen 
Wirtschaftsbetrieb gehören; 

b) wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und 
ähnliche Anlagen errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt 
werden sollen; 

c) wenn Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne 
Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze beseitigt werden sollen. Die Be-
seitigung ist nur in Ausnahmefällen möglich, soweit landeskulturelle Belange, 
insbesondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht 
beeinträchtigt werden; 

d) wenn Holzeinschläge vorgenommen werden sollen, die den Rahmen einer 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen. 

 Sind entgegen den Absätzen a) und b) Änderungen vorgenommen, Anlagen 
hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Verfahren unberücksichtigt 
bleiben; das Flurneuordnungsamt kann den früheren Zustand gemäß § 137 FlurbG 
wiederherstellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich ist. 

 Sind Eingriffe entgegen dem Absatz c) vorgenommen worden, so muß das 
Flurneuordnungsamt Ersatzpflanzungen anordnen. 

 Werden entgegen dem Absatz d) Holzeinschläge vorgenommen, so kann das 
Flurneuordnungsamt anordnen, daß derjenige, der das Holz gefällt hat, die 
abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde 
wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat. 

Wer den Vorschriften zu Buchstabe b), c) oder d) zuwiderhandelt, begeht nach § 154 
FlurbG eine Ordnungswidrigkeit, die mit Geldbuße geahndet werden kann. 

5. Auslegung des Beschlusses mit Gründen

 Je eine mit Gründen versehene Ausfertigung dieses Beschlusses liegt zwei Wochen 
lang nach dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung in der  
Flurbereinigungsgemeinde Zeulenroda und den angrenzenden Gemeinden Pausa, 
Auma, Triebes, Schleiz, Langenwolschendorf, Langenwetzendorf, Pöllwitz, 
Weißendorf, Silberfeld, Zadelsdorf, Tegau, Göschitz und Kirschkau zur 
Einsichtnahme für die Beteiligten aus. 

Gründe:
Aus der Gemarkung Leitlitz werden insgesamt 12 Flurstücke mit einer Gesamtgröße  
von ca. 8,0 ha zum Verfahren zugezogen. Die ursprüngliche Verfahrensgrenze in
diesem Bereich verlief entlang der Flurstücksgrenze des Flusses ”Weida”. 
Der Verlauf der ”Weida” entspricht jedoch nicht mehr dem Nachweis der Kataster- 
unterlagen. Durch die Zuziehung zum Flurbereinigungsgebiet kann die ”Weida”  



entsprechend der Örtlichkeit neu vermessen werden. Es besteht außerdem die  
Möglichkeit, einen Uferstreifen auszuweisen. Weiterhin kann durch die Zuziehung 
dieses Bereiches die dort vorhandene baufällige Brücke über die ”Weida”, die dem  
land- und forstwirtschaftlichen Verkehr dient, im Rahmen des Flurbereinigungsver- 
fahrens instandgesetzt werden. 
Aus der Gemarkung Weckersdorf werden insgesamt 6 Flurstücke mit einer Gesamtgröße 
von ca. 0,4 ha zum Verfahren zugezogen. In diesem Bereich der Verfahrensgrenze 
befindet sich ebenfalls eine baufällige Brücke über die ”Weida”. Über diese 
führt ein ländlicher Weg, der zur Erschließung land- und forstwirtschaftlicher  
Grundstücke in der Gemarkung Leitlitz dient. Durch die Zuziehung der Flurstücke  
aus der Gemarkung Weckersdorf können die Brücke und der ländliche Weg als  
gemeinschaftliche Anlagen im Zuge der Flurbereinigung erneuert bzw. instandge- 
setzt werden. 
Aus der Gemarkung Langenwolschendorf werden 2 Flurstücke mit einer Gesamtgröße von 
ca. 2,3 ha zum Verfahren zugezogen. Die ursprüngliche Verfahrens- 
grenze lag hier an der östlichen Grenze eines in der Katasterkarte als Nutzungsart 
dargestellten Weges. Die Wegetrasse in der Örtlichkeit entspricht jedoch nicht mehr  
dem Nachweis der Katasterunterlagen, so daß die Verfahrensgrenze innerhalb eines an 
den Weg angrenzenden Ackerschlages verlief. Durch die Zuziehung der beiden Flurstücke 
können in diesem Bereich die Eigentumsverhältnisse geordnet und der Weg 
instandgesetzt werden. Die zugezogene Fläche beträgt ca. 10,7 ha. Dies entspricht ca. 1 
% der Gesamtverfahrensfläche des Flurbereinigungsgebietes Leitlitz. Damit kann die 
Änderung als geringfügig betrachtet werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluß kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach der Zustellung 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
dem

Flurneuordnungsamt Gera, Burgstraße 5, 07545 Gera 

einzulegen. 
Wird der Widerspruch schriftlich eingelegt, ist die Widerspruchsfrist (Satz 1) nur gewahrt, 
wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist . 

In Vertretung 

gez. VD Risse     (DS) 
Stellv. Amtsleiter 



Flurneuordnungsamt Gera                   Gera, den 21. Februar 2001 
Az.: Gr.5/2-1-0022 

Änderungsbeschluss Nr. 4

1. Änderung des Flurbereinigungsgebietes Leitlitz 

 Nach § 8 Abs.1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG vom 16.03.1976 BGBl. I S. 
546 zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.06.1997 BGBl. I S. 1430) wird das mit 
Beschluss des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt 
vom 24.06.1994, Az.: 2-1-0022, festgestellte und mit Beschluss des 
Flurneuordnungsamtes Gera vom 16.06.1999, Az.: Gr.5/2-1-0022, letztmalig 
geänderte Flurbereinigungsgebiet Leitlitz erneut wie folgt geringfügig geändert: 

1.1 Aus dem Flurbereinigungsgebiet werden ausgeschlossen: 

1.1.1 Gemarkung Leitlitz 
  Flur   1           Flurstücke Nr. 108/5, 124, 183/1, 
  Flur   2           Flurstücke Nr. 315/10, 315/15, 
  Flur   3           Flurstück   Nr. 393.

1.2 Das Verfahren hat nach der Änderung eine Fläche von ca. 1000 ha. 

2. Auslegung des Beschlusses mit Gründen

 Eine mit Gründen versehene Ausfertigung dieses Beschlusses liegt zwei Wochen 
lang nach dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung für die  
Flurbereinigungsgemeinde Zeulenroda in der Stadtverwaltung Zeulenroda, Bauamt, 
Markt 7, 07937 Zeulenroda, zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus. 

Gründe:

Aus der Gemarkung Leitlitz werden insgesamt 6 Flurstücke mit einer Gesamtgröße von 
ca. 33,5 ha vom Verfahren ausgeschlossen. Dies entspricht ca. 3 % der 
Gesamtverfahrensfläche des Flurbereinigungsgebietes Leitlitz. Damit kann die Änderung 
als geringfügig betrachtet werden. 
Der Ausschluss der Flurstücke dient der Vorbereitung eines Bodenordnungsverfahrens
nach § 56 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG vom 03.07.1991 BGBl. I S. 1418 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.1997 BGBl. I S. 3224). Bei dem 
Bodenordnungsverfahren handelt es sich um ein Verfahren zur Feststellung und 
Neuordnung der Eigentumsverhältnisse. In Verbindung mit § 64 LwAnpG dient es der 
Zusammenführung von Boden- und Gebäudeeigentum einer vorhandenen Stallanlage. 



Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach dem ersten 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei dem 

Flurneuordnungsamt Gera, Burgstraße 5, 07545 Gera 

einzulegen. 
Wird der Widerspruch schriftlich eingelegt, ist die Widerspruchsfrist (Satz 1) nur gewahrt, 
wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist. 

gez. Friedmar Müller          
Amtsleiter



Flurneuordnungsamt Gera Gera den 9. Mai 2001 
Az.: Gr 5/2-1-0022 

Änderungsbeschluss Nr. 5 

1. Der mit Änderungsbeschluss Nr. 4 vom 21.02.2001 zum Flurbereinigungsbe-
schluss Leitlitz, Az.: 2-1-0022, erfolgte Ausschluss der Flurstücke in der Gemar-
kung Leitlitz: 

Flur 1, Flurstücke Nr. 108/5, 124, 183/1 
Flur 2, Flurstücke Nr. 315/10, 315/15 
Flur 3, Flurstück Nr. 393 

aus dem Flurbereinigungsgebiet Leitlitz wird aufgehoben. 

2. Der Flurbereinigungsbeschluss Leitlitz vom 24.06.1994, Az.: 2-1-0022, wird dahin-
gehend ergänzt, dass die Flurbereinigung auch nach den §§ 56, 63 Abs. 3 Land-
wirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG vom 03.07.1991 BGBl. I S. 1418 zuletzt
geändert durch Gesetz vom 22.12.1997 BGBl. S. 3224) angeordnet wird. 

3. Eine mit Gründen versehene Ausfertigung dieses Beschlusses liegt zwei Wochen
lang nach dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung für die Flurbereini-
gungsgemeinde Zeulenroda in der Stadtverwaltung Zeulenroda -Bauamt-, Markt 7,
07937 Zeulenroda, zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus. 

Gründe

Ausweislich des Gebäudegrundbuchs von Leitlitz Blatt 186 besteht auf den Flurstü-
cken Nr. 315/10, 315/15 der Flur 2 in der Gemarkung Leitlitz vom Bodeneigentum ge-
trenntes Anlageneigentum. Von der Eigentümerin des Flurstücks 315/10 und den An-
lageneigentümern wurden beim zuständigen Flurneuordnungsamt Gera (FNA) Anträ-
ge auf Durchführung eines Zusammenführungsverfahrens nach den § 64 LwAnpG
gestellt. Da die bereits 1993 im Auftrag des FNA bei den beteiligten Eigentümern
durchgeführte Vorerhebung der Thüringer Landgesellschaft ergab, dass eine freiwilli-
ge Lösung der Problematik nicht zu erzielen war, ist nach § 56 LwAnpG zwingend ein
Bodenordnungsverfahren anzuordnen. 

Auch wenn bereits ein Flurbereinigungsverfahren angeordnet wurde, ist dies erforder-
lich, um für die betroffenen Eigentümer abweichend vom Flurbereinigungsverfahren
die günstigeren Regelungen des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes anwendbar zu
machen.

Für die Regelung des Verhältnisses  zwischen Flurbereinigungsverfahren und Boden-
ordnungsverfahren nach LwAnpG gibt es mehrere Wege. Einer davon ist der zeitwei-
lige Ausschluß der betroffenen Grundstücke aus dem Flurbereinigungsverfahren und
die Regelung der Problematik des getrennten Eigentums in einem eigenen kleineren
Verfahren nach dem LwAnpG. Dies hat für die betroffenen Eigentümer die positive
Folge, dass eine Regelung ihrer speziellen Problematik schneller erreicht werden
kann, wenn dies von Ihnen gewünscht wird. Hier hat das FNA mit Änderungsbe-
schluss Nr. 4 vom 21.02.2001 versucht diesen Weg zu beschreiten. Allerdings haben
die betroffenen Grundstückseigentümer gegen diese Entscheidung Widerspruch ein-



eingelegt und damit gezeigt, dass Ihnen nicht an einer vorgezogenen Klärung gelegen ist. 

Da mit der zeitweiligen Herausnahme der Flurstücke aus dem Flurbereinigungsgebiet 
Leitlitz auch eine Anpassung der bereits erfolgten Wege- und Gewässerplanung sowie der 
Wertfeststellung nötig wäre, wird der Änderungsbeschluss Nr. 4 vom 21.02.2001 
aufgehoben und stattdessen der ursprüngliche Flurbereinigungsbeschluss, wie unter Ziffer 
2.) ausgesprochen ergänzt. 

Rechtsgrundlage ist dabei § 63 Abs. 3 LwAnpG, wonach ein Bodenordnungsverfahren 
nach dem LwAnpG auch als Flurbereinigungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG vom 16.03.1976, BGBl. I S. 546, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.06.1997, 
BGBl. I S. 1430) fortgeführt werden kann. Als Folge dieser Anordnung werden die 
entsprechenden Vorschriften des LwAnpG auch im Flurbereinigungsverfahren anwendbar. 
Eine gesonderte Regelung der Problematik des getrennten Eigentums kann dabei 
allerdings nicht erfolgen, diese bleibt vielmehr dem zu erlassenden Flurbereinigungsplan 
vorbehalten, mit dem die Neuordnung des gesamten Flurbereinigungsgebietes geregelt 
wird.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach dem ersten Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei dem

Flurneuordnungsamt Gera, Burgstraße 5, 07545 Gera 

einzulegen. 

Wird der Widerspruch schriftlich eingelegt, ist die Widerspruchsfrist (Satz 1) nur gewahrt, 
wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist. 

In Vertretung 

(DS)
Werner Risse 
stellvertretender Amtsleiter 






